
 

 

 

 

 

 

 

Medienmitteilung 

 

 

Niederamt - Neues Kernkraftwerk: Öffentliche Auflage der Richtplan-

anpassung  

 

Solothurn, 4. Juni 2010 – Die Bevölkerung erhält Gelegenheit, sich zur 

Anpassung des kantonalen Richtplans "Neues Kernkraftwerk im Nie-

deramt" zu äussern. Der Kanton führt vom 7. Juni bis zum 7. Juli 2010 

die öffentliche Auflage durch. Die Unterlagen können in den Gemein-

den Däniken, Gretzenbach, Niedergösgen, im Bau- und Justizdeparte-

ment sowie im Amt für Raumplanung in Solothurn eingesehen wer-

den. Sie sind auch im Internet (www.arp.so.ch/richtplananpassung) 

abrufbar. Am 9. Juni 2010 findet zudem in der Mehrzweckhalle Nie-

dergösgen um 19 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung 

statt. Die Richtplananpassung bildet die Grundlage für die Stellung-

nahme des Kantons zuhanden des Bundes. 

 

Der Kantonsrat beschloss am 30. Oktober 2007 in einem überparteilichen Auf-

trag, das Niederamt als Standort eines neuen Kernkraftwerks zu sichern. Der 

Regierungsrat wurde darin beauftragt, sich im Rahmen seiner Kompetenzen 

aktiv bei allen Beteiligten aller Ebenen für den raschen Bau eines Kernkraft-

werks im Niederamt einzusetzen. So soll ein positives Signal gesetzt und ein 

Beitrag zur Schliessung der drohenden Stromlücke in der Schweiz geleistet 

werden. Zudem soll er die straffe Durchführung des Bewilligungsverfahrens 

beim Bund und den Kantonen, insbesondere im Kanton Solothurn, unterstüt-

zen. 
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Bis Ende März 2011 erwartet der Bund von allen Kantonen eine Stellungnah-

me zu den drei eingereichten Rahmenbewilligungsgesuchen für den Bau neu-

er Kernkraftwerke in der Schweiz (Niederamt, Beznau und Mühleberg). Der 

Regierungsrat will seine Stellungnahme politisch breit abstützen. Mit der 

Richtplananpassung soll der Standort Niederamt im Richtplan festgesetzt 

werden. Gleichzeitig will der Regierungsrat die rechtlichen und politischen 

Forderungen an die Adresse der federführenden Bewilligungsbehörden des 

Bundes stellen. 

 

Im Richtplanverfahren können in erster Linie Einwendungen zum Standort 

des neuen Kernkraftwerkes und den räumlich relevanten Auswirkungen for-

muliert werden. Die Beantwortung der grundsätzlichen Frage der Kernener-

gie ist eine nationale  Frage; sie wird im Rahmenbewilligungsverfahren auf 

Bundesebene entschieden. Während der öffentlichen Auflage vom 7. Juni bis 

zum 7. Juli 2010 kann sich jedermann zum Vorhaben schriftlich äussern. Ein-

wendungen sind ans Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Rö-

tihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn zu richten. 

 

Am 9. Juni 2010 erhält die Bevölkerung Gelegenheit, sich über das Projekt 

und das Verfahren zu informieren. Die Informationsveranstaltung findet um 

19 Uhr in der Mehrzweckhalle Niedergösgen statt. 
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Information über das Neue Kernkraftwerk Niederamt 
 
Mittwoch, 9. Juni 2010, 19 Uhr 
Mehrzweckhalle, Stockackerstrasse 17, Niedergösgen 
 
 
Das Bau- und Justizdepartement lädt die Bevölkerung ein zur Orientierung 
über die Richtplananpassung „Neues Kernkraftwerk Niederamt“. Es informie-
ren und stehen Red und Antwort: Landammann Walter Straumann (Baudirek-
tor), Giovanni Leonardi (CEO, Alpiq Holding) sowie Vertreter des Bundes, des 
Kantons und der Gemeindepräsidentenkonferenz Niederamt. 
 
Die Richtplananpassung liegt vom 7. Juni bis 7. Juli 2010 öffentlich auf.  
Die Unterlagen sind im Internet unter www.arp.so.ch/richtplananpassung ab-
rufbar. 
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